
  bitte wenden! 

Bitte zurücksenden an: Postalisch: Stadt Herne, FB 42, Erhebungsstelle für Elternbeiträge, Rathaus Wanne, 
Rathausstr. 6, 44649 Herne oder per E-Mail: elternbeitraege@herne.de 
 

VERBINDLICHE ERKLÄRUNG ZUM ELTERNEINKOMMEN 
 

 bei Neuaufnahme/erstmaliger Festsetzung         für eine Änderungsmitteilung         für die jährliche Überprüfung 

 

NAME UND ANSCHRIFT DER KINDERTAGESEINRICHTUNG UND/ODER TAGESPFLEGEPERSON 
 

______________________________________________________________________________________________ 

 
NAME, VORNAME DES/DER KINDES(R)    GEB.-DATUM     
 

1. ___________________________________________________________________________________________ 
 

2. ___________________________________________________________________________________________ 
 

Das Kind lebt / Die Kinder leben:   

 bei beiden Elternteilen        bei der Mutter (seit ___________) 

 bei einer Vollzeitpflege (bitte Pflegenachweise beifügen)     bei dem Vater (seit ___________) 
 

Anzahl aller im Haushalt lebender Kinder: _______ 

   

NAME, VORNAME + ANSCHRIFT 1. ELTERNTEIL  
 

______________________________________________________________________________________________ 

Einkommen:  Ja    Nein  Beamte: (+ 10% auf das Einkommen nach Abzug der Werbungskosten)   Ja    Nein 
 

NAME, VORNAME + ANSCHRIFT 2. ELTERNTEIL  
 
______________________________________________________________________________________________ 

Einkommen:  Ja    Nein  Beamte: (+ 10% auf das Einkommen nach Abzug der Werbungskosten)   Ja    Nein 
 

Telefonnummer / E-Mail für Rückfragen (freiwillige Angabe): _____________________________________________ 

 

Mein / Unser BRUTTOJAHRESEINKOMMEN betrug / wird voraussichtlich (Prognose) betragen: 
 

  Jahr/e   Jahr/e   Jahr/e 

 bis 17.500,00 € _______  bis 55.000,00 € _______  bis 95.000,00 € _______ 

 bis 20.000,00 € _______  bis 60.000,00 € _______  bis 100.000,00 € _______ 

 bis 25.000,00 € _______  bis 65.000,00 € _______  bis 105.000,00 € _______ 

 bis 30.000,00 € _______  bis 70.000,00 € _______  bis 110.000,00 € _______ 

 bis 35.000,00 € _______  bis 75.000,00 € _______  bis 115.000,00 € _______ 

 bis 40.000,00 € _______  bis 80.000,00 € _______  bis 120.000,00 € _______ 

 bis 45.000,00 € _______  bis 85.000,00 € _______  bis 125.000,00 € _______ 

 bis 50.000,00 € _______  bis 90.000,00 € _______  über 125.000,00 € _______ 
 

Weisen Sie bitte Ihre Angaben durch geeignete Einkommensunterlagen nach (siehe Rückseite)! 

Bei einem Einkommen von über 125.000,00 € sind keine Nachweise erforderlich. 
 

Die Festsetzung erfolgt zunächst auf Grundlage einer Einkommensprognose.  
Die Beiträge können noch bis zu vier Jahre rückwirkend überprüft und herauf- bzw. herabgesetzt werden. 

             
Ich / Wir nehmen zur Kenntnis, 
 

 dass die Angaben in dieser Erklärung anhand der eingereichten Unterlagen überprüft werden  
 dass mein / unser Jahreseinkommen jährlich unaufgefordert nachzuweisen ist und Einkommensänderung 

mitzuteilen sind 
 dass ordnungswidrig handelt, wer unrichtige oder unvollständige Angaben macht (Geldbuße bis zu 5.000,00 €)  
 dass aufgrund von Eigenangaben oder unrichtiger / unvollständiger Vorlage von Einkommensunterlagen zu 

niedrig festgesetzte Beiträge nachzuzahlen sind  
 dass der Höchstbeitrag festgesetzt wird, wenn keine Erklärung eingereicht wird bzw. eine jährliche Vorlage von 

Einkommensunterlagen ausbleibt  
 

Ich / Wir bestätigen durch Unterschrift, dass alle Angaben richtig und vollständig sind. 
 
 

Ort, Datum + Unterschrift beider Elternteile (wenn zusammenlebend) 

mailto:elternbeitraege@herne.de


 

Die umseitigen Angaben zum Jahreseinkommen bzw. zur Prognose werden durch folgende 
Unterlagen nachgewiesen: 

 

Einkommensart 
1. 

Elternteil 

2. 

Elternteil 
Nachzuweisen durch 

Einkünfte aus nichtselbstständiger Tätigkeit 

(Bruttojahreseinkommen) 
  

 Dezemberabrechnung/en zzgl. der/des 

Einkommensteuerbescheide/s* (alle Seiten) 

Einkünfte aus selbstständiger Tätigkeit oder 

Gewerbebetrieb (Gewinn) 
  

 Einkommensteuerbescheid/e (alle Seiten) 

 BWA (nur für Prognosen) 

Steuerfreie Einkünfte    Lohn- bzw. Gehaltsabrechnung/en 

Einkünfte aus geringfügiger Beschäftigung 

(Minijob) 
   Lohn- bzw. Gehaltsabrechnung/en 

Elterngeld   
 Elterngeldbescheid/e (Tabelle mit 

monatlichen Beträgen) 

Mutterschaftsgeld    Bescheinigung der Krankenkasse 

Arbeitslosengeld I    Bescheid/e der Agentur für Arbeit 

Arbeitslosengeld II / Bürgergeld (zur 

Befreiung gem. § 90 Abs. 4 SGB VIII) 
  

 Bescheide/e des Jobcenters inkl. 

Berechnungsbögen 

Wohngeld (zur Befreiung gem. § 90 Abs. 4 

SGB VIII) 
   Wohngeldbescheid/e (des Sozialamtes) 

Kinderzuschlag (zur Befreiung gem. § 90 

Abs. 4 SGB VIII) 
  

 Bescheid/e der Familienkasse (mit 

Angabe des monatlichen Betrages) 

Asylbewerberleistungen (zur Befreiung gem. 

§ 90 Abs. 4 SGB VIII) 
  

 Bescheid/e über Asylbewerberleistungen 

(des Sozialamtes) 

Rentengeld    Rentenbescheid/e 

Krankengeld   
 Bescheinigung der Krankenkasse über 

die Höhe des Krankengeldes 

Unterhaltsleistungen bzw. 

Unterhaltsvorschuss 
  

 Kontoauszüge, Titel bzw. Bescheide der 

Unterhaltsvorschusskasse 

Einkünfte aus Kapitalvermögen, Vermietung 

oder Verpachtung 
  

 Einkommensteuerbescheid/e  

 sonstige Bescheinigungen (nur für 

Prognosen) 

* erhöhte Werbungskosten und/oder Kinderbetreuungskosten können nur dann berücksichtigt werden 

 

Hinweis:  

Sofern sich Änderungen Ihres Einkommens im Laufe des Jahres ergeben (z. B. Arbeitsaufnahme nach Elternzeit oder 

Elterngeldbezug), Ihnen jedoch noch keine Nachweise vorliegen, geben Sie dies bitte möglichst genau (monatliche/s 

Einnahmen/Einkommen + Zeitpunkt) an. Die Nachweise sind nachzureichen. 

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 Ich bitte um Rücksendung der von mir eingereichten Unterlagen. 


